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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Ein Bestandteil der zeitweise ideologisch aufgeladenen Geschichtsdebatte im Jahr der
Staatsjubiläen war die Diskussion um die Geburtsstunde der Schweizer Neutralität. Hob
die nationalkonservative Rechte auf der einen Seite diesbezüglich die Bedeutung der
Schlacht von Marignano 1315 hervor, zeichneten auf der anderen Seite vor allem
Historikerinnen und Historiker ein differenzierteres Bild: Eine an singulären Ereignissen
festgemachte Geburtsstunde der Schweizer Neutralität sei historisch schwer zu
begründen. 
An einem Historikerkongress an der Universität Lausanne Anfang Juni wurde der Wiener
Kongress 1815 als wichtige und gut dokumentierte Etappe in der Entwicklung der
Neutralität der Schweiz diskutiert. Betont wurde hier, dass die von den Siegern über
Napoleon ausgesprochene, völkerrechtliche Anerkennung der Schweizer Neutralität
eher oktroyiert als errungen worden war. Hervorgehoben wurden freilich die
Leistungen des Genfer Unterhändlers Charles Pictet de Rochemont, der den damals
ziemlich ramponierten Ruf der Eidgenossenschaft auch dank guten Beziehungen und
diplomatischem Geschick vergessen machen konnte. Einig waren sich die meisten
Historiker und Historikerinnen freilich auch darüber, dass die Idee der Neutralität
schon vorher bestanden hatte, dass sie sich aber vor allem nach dem Wiener Kongress
überaus rasch ins kollektive Schweizer Bewusstsein brannte – damals allerdings eher
von den Liberalen als von den Konservativen hochgehalten wurde. 
Im Gegensatz zu den Schlachtenjubiläen (Morgarten und Marignano) wurde dem Wiener
Kongress weniger Aufmerksamkeit zu teil. Bereits 2014 hatte sich der Bundesrat explizit
für Zurückhaltung des Bundes bei historischen Erinnerungsfeiern ausgesprochen.
Interessierte konnten sich immerhin im Musée national suisse in Prangins über die
Neugestaltung der Schweiz von Napoleon bis zum Wiener Kongress – so der Titel der
Ausstellung – über den historischen Kontext informieren. 
Neben dem im Rahmen dieser Ausstellung stattfindenden, erwähnten
Historikerkongress fand ein vom Regierungsrat des Kantons Zürich organisierter Festakt
zum Jubiläum von 1815 mediale Aufmerksamkeit. Mit ein Grund dafür war, dass der
ehemalige Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) eine Festrede hielt. In seinem im Tages-
Anzeiger abgedruckten Vortrag betonte der ehemalige Magistrat, dass die Schweiz wie
jedes andere Land weder autonom noch autark handeln könne, sondern grosse
politische Probleme nur global gelöst werden könnten. Vor 200 Jahren sei eine Schweiz
als Resultat verschiedenster Interessen innerhalb und ausserhalb der
Eidgenossenschaft entstanden und es gelte heute, die inneren Interessen so ins
Gleichgewicht zu bringen, dass die Schweiz auch eine globale Verantwortung
übernehmen könne. Die Rede provozierte einige, teilweise hämische Kommentare in
der Weltwoche. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2015
MARC BÜHLMANN

Die SGG ergriff im Berichtsjahr neue Massnahmen, um der 2015 mittels eines
Wettbewerbs auserkorenen inoffiziellen Nationalhymne weiteren Schub zu verleihen.
So sei der Text nochmals in allen Landessprachen leicht überarbeitet worden und es
seien erneut sämtliche Veranstalter von 1.-August-Feiern gebeten worden, den
Hymnen-Vorschlag der SGG ins Festprogramm aufzunehmen. Die grösste
Aufmerksamkeit erregte jedoch die Gründung eines Komitees mit vielen prominenten
Befürworterinnen und Befürwortern der neuen Hymne. Im 70-köpfigen Gremium
befanden sich neben Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Sport auch die drei
Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss, Ruth Metzler und Eveline Widmer-Schlumpf sowie
Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger. Der ehemalige SP-Bundesrat Leuenberger gestand
auf der SGG-Webseite, dass er beim Singen der offiziellen Hymne am Schluss oft nur
noch die Lippen bewegt habe, weil er die «schwülstigen Teile» nicht habe auswendig
lernen wollen. Und die ehemalige CVP-Magistratin Ruth Metzler bekannte sich zur
neuen Hymne, weil diese vielsagender sei als die offizielle Landeshymne und der Vielfalt
der Schweiz «ausgezeichnet Rechnung trägt». So habe sie die Hymne der SGG an der
letztjährigen 1. August-Feier auf dem Rütli mit «grosser Freude und Überzeugung
gesungen». SGG-Geschäftsführer Lukas Niederberger sagte im St. Galler Tagblatt, dass
es der SGG nicht darum ginge, den neuen Text möglichst rasch zur neuen offiziellen
Hymne zu machen. Vielmehr solle damit eine Diskussion angeregt werden, was eine

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 01.08.2017
SAMUEL BERNET
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Hymne beinhalten sollte und «welche Werte uns heute und morgen leiten sollten». 2

Staatsjubiläen

Um der insbesondere von der SVP vereinnahmten, ziemlich ideologisch und anti-
europäisch geprägten Geschichtsdiskussion im Jubiläumsjahr entgegenzutreten, plante
die Vereinigung "Die Schweiz in Europa", unterstützt von der Neuen Helvetischen
Gesellschaft, eine Feier zur ersten Verfassung des modernen Bundesstaates 1848.
Thomas Cottier, einer der Mitorganisatoren, betonte, man wolle einen Kontrapunkt zu
den eher rückwärtsgewandten Schlachtenjubiläen setzen. Die moderne Schweiz habe
sich im Diskurs mit ihren Nachbarn entwickelt und nicht in Abschottung. Der vorerst auf
dem Bundesplatz geplante Anlass musste jedoch vorab aus finanziellen Gründen
redimensioniert werden und fand dann auf dem Von-Roll-Areal der Universität Bern
statt. Alt-Bunderätin Ruth Dreifuss und die emeritierten Professoren Georg Kreis und
Andreas Auer traten als Rednerinnen und Redner auf, die ein Zeichen für eine
weltoffene Schweiz setzten wollten. Rund 300 Personen nahmen an der Feier teil. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.09.2015
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Marra (sp, VD) hatten die
eidgenössischen Räte im Herbst 2016 einerseits eine Änderung des
Bürgerrechtsgesetzes verabschiedet und andererseits einen Bundesbeschluss erlassen,
der die erleichterte Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern der dritten
Generation in der Bundesverfassung verankert. Im Hinblick auf das auf den 12. Februar
2017 angesetzte obligatorische Referendum über die Verfassungsänderung gewann das
Thema im zu Ende gehenden Jahr 2016 auch in der öffentlichen Debatte langsam an
Präsenz. Mit Ausnahme der „Weltwoche“, die schon Anfang November das erste Mal
zum verbalen Zweihänder griff und die Linke bezichtigte, „sich von den vielen
Eingebürgerten viele linke Stimmen“ zu erhoffen, sowie die „Umwälzung der politischen
Entscheide, ja des ganzen politischen Erfolgsmodells der Schweiz“ befürchtete, liess
das Nein-Lager lange Zeit nichts von sich verlauten. Die erste SVP-Exponentin, die sich
in dieser Sache zu Wort meldete, war Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU); als
gebürtige Slowakin, die sich nach ihrer Heirat selbst erleichtert hatte einbürgern lassen,
sprach sie sich im „Blick“ allerdings für die erleichterte Einbürgerung der dritten
Generation aus. So war es denn auch das Befürworter-Komitee – eine breite Allianz aus
Vertreterinnen und Vertretern aller grossen Parteien ausser der SVP –, das unterstützt
von den Alt-Bundesrätinnen Ruth Dreifuss (sp, GE) und Eveline Widmer-Schlumpf (bdp,
GR) sowie Alt-Bundesrat Pascal Couchepin (fdp, VS) am 22. November 2016
medienwirksam den Abstimmungskampf eröffnete. Kurz darauf wurde aber bekannt,
dass dem Pro-Komitee die finanziellen Mittel fehlten, um eine sichtbare
Inseratekampagne zu führen, da sich die Wirtschaftsverbände in dieser Frage nicht
engagierten. Neben der grossen Kontroverse um die Unternehmenssteuerreform III
fristete die Debatte um die erleichterte Einbürgerung somit ein Mauerblümchendasein.

Das laue Lüftchen gegen die Vorlage – hauptsächlich Argumente bezüglich
föderalistischer Bedenken oder mangelnden Handlungsbedarfs – wich Anfang 2017
jedoch schlagartig einem Wirbelsturm, der sich – für eine von SVP-Exponenten geführte
Kampagne nicht ganz untypisch – einmal mehr um ein Burka-Plakat drehte. „Die kennen
wir doch!“, übertitelte der „Blick“ einen Artikel, in dem er aufzeigte, dass das gleiche
Sujet bereits bei den Kampagnen für das Minarettverbot und die
Masseneinwanderungsinitiative sowie bei der Unterschriftensammlung für das nationale
Verhüllungsverbot zum Einsatz gekommen war. Damit war die öffentliche Debatte
definitiv lanciert, wenn auch vielmehr jene über die Angemessenheit der Plakate als
jene über das inhaltliche Für und Wider der erleichterten Einbürgerung. Mit dem Motiv
hätten die Gegner das Thema völlig verfehlt, da es sich bei den betreffenden
Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation hauptsächlich um italienische,
spanische, portugiesische und türkische Staatsangehörige handle, empörte sich die
Unterstützerseite. Während Bundesrätin Simonetta Sommaruga der Gegenseite
fehlende Argumente unterstellte, verkündete Initiantin Ada Marra im Radio gar, dem-
oder derjenigen 2000 Franken zu bezahlen, der oder die ihr eine Burka tragende
Ausländerin der dritten Generation zeige. Im Internet sorgten die Plakate mit dem
„Burka-Schreckgespenst aus der Mottenkiste“ (BZ) derweil auch für Belustigung, indem
das Sujet in völlig andere Kontexte gesetzt, ad absurdum geführt und durch den Kakao

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.02.2017
KARIN FRICK
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gezogen wurde. Selbst aus den Reihen der SVP ertönten kritische Stimmen zum
umstrittenen Plakat. Während SVP-Nationalrat Maximilian Reimann (svp, AG) das Sujet
als „nicht optimal“ bezeichnete, war es für Alex Kuprecht (svp, SZ) als Befürworter der
Vorlage schlicht „einige Niveaus zu tief“. Die Mitglieder des Pro-Komitees legten
daraufhin etwas Geld für eine eigene, kleine Plakatkampagne an einigen grossen
Bahnhöfen der Deutschschweiz zusammen. Nachdem die grosse Welle der Empörung
abgeebbt war, plätscherte der Abstimmungskampf wieder gemächlich vor sich hin.

Mit näher rückendem Abstimmungstermin richtete sich die Aufmerksamkeit nochmals
auf einen ganz anderen Aspekt der Abstimmung: das Ständemehr. Was das Volksmehr
betrifft, zeigten die letzten Umfragen eine eher klare Tendenz zu einem Ja, doch das
Ständemehr war bereits früheren Bestrebungen zur erleichterten Einbürgerung zum
Verhängnis geworden (insb. bei der Volksabstimmung vom 12. Juni 1994). Experten
gingen davon aus, dass die Westschweizer Kantone und Zürich der Vorlage bei einem
Volksmehr mit grosser Wahrscheinlichkeit zustimmen würden, während die meisten
Zentral- und Ostschweizer Kantone – traditionell skeptisch in Ausländerfragen – eher
zur Ablehnung der Vorlage neigen sollten. Den entscheidenden Ausschlag erwarteten
sie von den als „Swing States“ bezeichneten Kantonen Basel-Landschaft, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zug. Dies sind zugleich jene Kantone, die die
Einbürgerung der dritten Ausländergeneration im Jahr 2004 mit weniger als 60% Nein-
Stimmen abgelehnt hatten. Angesichts der aktuellen, weniger radikalen Reform, die im
Gegensatz zu jener von 2004 insbesondere keinen Automatismus vorsieht, ist es
durchaus denkbar, dass einige der „Swing States“ nun ins andere Lager wechseln. 4

Privatrecht

Ergänzend zu den laufenden gesetzgeberischen Arbeiten zur Anpassung des
Verjährungsrechts setzte Innenminister Alain Berset im Frühjahr 2015 einen Runden
Tisch zum Thema Asbest ein. Unter der Leitung von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
sollen Vertreter der Wirtschaft, der Gewerkschaften, des Vereins Asbestopfer sowie der
Behörden die spezifischen Probleme im Zusammenhang mit durch Asbest verursachten
Langzeitschäden erörtern und Lösungen erarbeiten, damit Betroffene – insbesondere
solche ohne Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung – nicht in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.02.2015
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Anfang September erklärte Bundesrätin Micheline Calmy-Rey ihren Rücktritt. Sie
betonte, dass sie sich während zwei vollen Legislaturen für das Wohl der
Eidgenossenschaft eingesetzt und dabei insbesondere Wert auf die Beziehungen der
Schweiz zur EU, die Entwicklung der Aussenpolitik und die Funktion der Schweiz als
Vermittlerin in der Friedenspolitik gelegt habe. Auch wenn es in der Schweiz keinen
Konsens zur Aussenpolitik gäbe, so müssten die Interessen der Schweiz auch zukünftig
mit einer aktiven Präsenz auf internationaler Ebene gewahrt werden. Als eine der
letzten Amtshandlungen präsentierte die scheidende Magistratin in der Wintersession
die Jahresziele des Bundesrates für 2012 (11.9005). Der Rücktritt per Ende der 48.
Legislaturperiode war erwartet worden, da Calmy-Rey bei den Rücktritten von Moritz
Leuenberger und Hans-Rudolf Merz im Jahr 2010 leisen Missmut gegen Rücktritte im
Verlauf einer Legislatur bekundet hatte. Die Würdigungen der Genfer Bundesrätin
waren durchmischt. Die Kritiker warfen ihr auf der einen Seite Selbstprofilierung und
Mediendrang vor, hoben etwa den Kopftuchauftritt im Iran oder verschiedene
medienwirksame Vorstösse ohne Ergebnisse hervor. Auf der anderen Seite wurde
gerade die frische, medial unterstützte und aktive Aussenpolitik gelobt. Ihre
Überzeugung, dass die Schweiz nur internationalen Einfluss habe, wenn sich das Land
aktiv und öffentlich sichtbar positioniere, sowie das pragmatische Vorgehen in der EU-
Politik brachten Calmy-Rey von links und rechts Anerkennung. Hervorgehoben wurde
zudem ihre Standfestigkeit und Willensstärke, die sie aber auch als Einzelgängerin und
weniger als Teamplayerin hätten funktionieren lassen. 6

ANDERES
DATUM: 07.09.2011
MARC BÜHLMANN
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Nicht nur Wirtschaftskader geraten ob ihrer Entlohnung in die Medien, sondern in
schöner Regelmässigkeit auch immer wieder die Bundesrätinnen und Bundesräte. Laut
der Bundesinformationsseite ch.ch verdiente ein Mitglied der Landesregierung im Jahr
2015 rund CHF 445'000 zuzüglich etwa CHF 30'000 Spesenentschädigung. Das
Präsidialamt wird mit zusätzlichen CHF 12'000 pro Jahr entschädigt. Zu diskutieren
gaben allerdings nicht die im Vergleich zur Privatwirtschaft eher geringen Saläre der
aktiven Bundesrätinnen und Bundesräte als vielmehr die Ruhegehälter der ehemaligen
Magistratinnen und Magistrate. Diese erhalten in der Regel die Hälfte des Lohnes, den
sie während ihrer Amtszeit bezogen hatten. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Amtszeit mindestens vier Jahre betragen hat. War dies nicht der Fall oder ist ein
ehemaliges Regierungsmitglied weiterhin arbeitstätig, wird das Ruhegehalt gekürzt -
insbesondere dürfen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Pension zusammen
den Lohn während der Amtszeit nicht übersteigen. Auch die Witwen ehemaliger
Bundesräte erhalten eine Entschädigung, die in etwa ein Viertel des Lohnes des
Verstorbenen ausmacht. Diese seit 1919 geltende Regel war nach der Nicht-Bestätigung
von Ruth Metzler in Anbetracht des jungen Alters der CVP-Magistratin virulent
diskutiert worden. Auch Parlamentarier stiessen sich damals am Umstand, dass die
junge Ex-Magistratin während langer Zeit ein Ruhegehalt beziehen würde. Metzler gab
damals ihren Verzicht auf die Rente bekannt. Mediale und parlamentarische
Auseinandersetzungen zum Thema Ruhegehalt löste auch die Bekanntgabe von alt-
Bundesrat Moritz Leuenberger aus, dass dieser bei der Implenia ein
Verwaltungsratsmandat übernommen hatte. 2015 störte sich der Blick am Umstand,
dass Alt-Bundesrat Kaspar Villiger trotz eines mehrere Millionen umfassenden
Vermögens das volle Ruhestandsgehalt erhielt. Die Weltwoche berichtete über den
Versuch der Bundeskanzlerin Corina Casanova, Licht ins Dunkel der Ruhegehälter zu
bringen. Wer genau wie viel Ruhegehalt bezieht, ist nämlich ein gut gehütetes
Geheimnis und es werden lediglich die Gesamtsumme und die Anzahl Renten öffentlich
gemacht – laut Weltwoche bezogen 2014 fünfzehn ehemalige Bundesräte, drei
ehemalige Bundeskanzler sowie vier Witwen insgesamt CHF 4,4 Mio. Ruhegehalt. Unklar
bleibt somit zum Beispiel, ob Ruth Metzler, Joseph Deiss oder Christoph Blocher nach
wie vor auf ihre Rente verzichten, wie sie dies in der Presse verlauten liessen. Laut
Weltwoche prallte die Bundeskanzlerin mit ihrem Begehren, das sie mit immer
zahlreicher werdenden Anfragen seitens der Medien begründete, an einer Mauer des
Schweigens ab: Die angefragten ehemaligen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
möchten Anonymität in Sachen Ruhegelder bewahren – so das Fazit des
Wochenblattes. 7

ANDERES
DATUM: 18.06.2015
MARC BÜHLMANN

Mit ihrer breit diskutierten Aussage kurz vor der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III), entfachte die ehemalige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf eine interessante Diskussion darüber, ob sich Alt-Bundesrätinnen
und -Bundesräte in die aktuelle politische Debatte einmischen dürfen oder nicht. In
der Tat bestehen keine Regeln zum Verhalten ehemaliger Regierungsmitglieder. Im
Aide-Mémoire ist einzig festgehalten, dass auf eine Ämterübernahme verzichtet werden
soll, wenn die neue Tätigkeit zu Interessenkonflikten mit der früheren
Regierungstätigkeit führen könnte. Einen Maulkorb müssen sich ehemalige
Magistratinnen und Magistraten aber zumindest aus juristischer Perspektive keinen
umlegen. Die Aussage der ehemaligen BDP-Bundesrätin wurde denn auch insbesondere
von den bürgerlichen Befürwortern der USR III eher aus moralischer Perspektive
kritisiert – so bezeichnete etwa Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in einem Interview mit der
LZ das Vorgehen Widmer-Schlumpfs als „Schuss in den Rücken“ von Ueli Maurer, dem
Nachfolger im EFD und Verantwortlichen für die USR-Vorlage. 
Freilich mischten und mischen sich ehemalige Landesmütter und -väter immer wieder
in politische Auseinandersetzungen ein. In den Medien wurde etwa Otto Stich erwähnt,
der immer wieder für Kommentare zu haben gewesen sei. Nicht weniger als elf
ehemalige Regierungsmitglieder hatten sich gegen die Durchsetzungsinitiative
ausgesprochen. Alt-Bundesrat Christoph Blocher lässt die Schweiz allwöchentlich auf
seinem privaten TV-Sender wissen, was seine Meinung zu verschiedensten Bereichen
ist. Je nach Thema meldeten sich auch schon Ruth Dreifuss oder Micheline Calmy-Rey
zu Wort. Pascal Couchepin nimmt insbesondere bezüglich der Politik im Kanton Wallis
in der Regel auch kein Blatt vor den Mund. Und auch Arnold Koller (Aus der Werkstatt
eines Bundesrates) oder Kaspar Villiger (Die Durcheinanderwelt) machten mit
Buchbeiträgen auf ihre Lösungsvorschläge aufmerksam. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN
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Anfang November 2018 beschloss die SPK-NR eine parlamentarische Initiative
einzureichen, mit der eine gesetzliche Grundlage für eine Karenzfrist für ehemalige
Regierungsmitglieder geschaffen werden soll. Ehemalige Bundesrätinnen und
Bundesräte sollen für eine zu bestimmende Zeitspanne keine bezahlten Mandate in
Unternehmen annehmen dürfen, die in Beziehung zu deren ehemaligem Departement
stehen; die also beispielsweise von Aufträgen des Bundes oder bundesnaher Betriebe
profitiert haben. Ein ähnliches Anliegen – damals unter dem Namen «Lex Leuenberger»
behandelt – war vor ein paar Jahren abgelehnt worden. Der ehemalige SP-Bundesrat
hatte bei der Baufirma Implenia ein Verwaltungsratsmandat angenommen. Dies war
damals auf Kritik gestossen, weil Implenia einige Aufträge des UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger bis zu seinem Rücktritt vorstand.
Die SPK-SR wollte – wie schon bei der Lex Leuenberger – nichts von einer solchen
Karenzfrist wissen. Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen befand sie, dass es den
ehemaligen Regierungsmitgliedern zu überlassen sei, wann sie welche Mandate
übernehmen wollten. Da die SPK-NR ihrer eigenen parlamentarischen Initiative im April
2019 allerdings Folge gab, gelangt das Anliegen in die Räte. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.04.2019
MARC BÜHLMANN

Anfang 2019 erschien das von Urs Altermatt verfasste, neu aufgelegte und aktualisierte
Bundesratslexikon, das die Portraits aller 9 Bundesrätinnen und 110 Bundesräte seit
1848 umfasst. Die erste Ausgabe stammte von 1991 und hatte sich rasch als
Standardwerk etabliert. Die stark überarbeitete, 760 Seiten starke Neuauflage umfasste
auch die Beschreibungen der 20 zusätzlichen Magistratinnen und Magistraten, die seit
1991 aus der Regierung ausgeschieden oder neu in die Landesregierung gewählt worden
waren. Rund 80 Autorinnen und Autoren verfassten die immer gleich strukturierten
Biographien. Die Medien hatten für das neue Werk viel Lob übrig, diskutierten es aber
durchaus auch kritisch: Es stelle sich vor allem die Frage, ob die Leistungen der erst
kürzlich ausgeschiedenen Magistratspersonen nach so kurzer Zeit überhaupt gewürdigt
werden könnten. 
In der Tat führte der Beitrag über Moritz Leuenberger zu einiger Unruhe. Der ehemalige
SP-Bundesrat selber bezeichnete einige Angaben in seinem Porträt als «kreuzfalsch»
und als «gravierende Falschbehauptung». Die Sonntagszeitung wusste zu berichten,
dass der Verfasser des umstrittenen Porträts, Felix E. Müller, schon in der NZZ am
Sonntag, bei der er Chefredaktor gewesen war, jeweils sehr kritisch über den Zürcher
Bundesrat berichtet habe. Leuenberger kritisierte, dass Müller ihn weder kontaktiert
noch ihm den Text vor Drucklegung vorgelegt habe. Um eine Einigung zu erlangen,
stoppte der Verlag den Vertrieb des Lexikons. Nachdem Leuenberger gar mit
Einstampfen des Buches per Gerichtsbeschluss gedroht hatte, kam es dann im
September 2019 zu einer Einigung. Dem Buch wurde fortan ein Einlageblatt mit
Richtigstellungen beigelegt, das zudem an alle Bibliotheken und kantonalen
Staatskanzleien verteilt wurde. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.09.2019
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Doris Leuthard aus dem Bundesrat wurden erneut Diskussionen
laut, ob und wann ein ehemaliges Regierungsmitglied Verwaltungsratsmandate
annehmen darf. Bereits nach dem Rücktritt von Moritz Leuenberger waren im
Parlament Karenzfristen diskutiert, aber jeweils als nicht opportun betrachtet worden
(vgl. Pa.Iv. 10.511 und Pa.Iv. 18.463). Als heikel gilt die Übernahme von Mandaten in
Bereichen, in denen ein Regierungsmitglied im Rahmen seiner bundesrätlichen
Tätigkeit Kontakte pflegte. Stein des Anstosses der so genannten «Lex Leuenberger»,
die mit einer der beiden parlamentarischen Initiativen hätte eingeführt werden sollen,
war, dass der Ex-Magistrat sich als ehemaliger Vorsteher des UVEK in den
Verwaltungsrat des Baukonzerns Implenia wählen liess, eines Unternehmens also, das
Bundesaufträge ausführt. 
Die zweite Karriere nach dem Bundesrat begann für Doris Leuthard, die vor ihrem
Rücktritt ebenfalls dem UVEK vorgestanden hatte, mit zwei insofern eher
unbedenklichen, wenn auch sehr rasch nach dem Rücktritt angenommenen Mandaten
bei Coop und Bell Food. Zu reden gab dann aber vor allem ihre Ende November 2019
gemachte Ankündigung, per April 2020 für ein Verwaltungsratsmandat für Stadler Rail
kandidieren zu wollen. In den meisten Kommentaren wurde diese fast eineinhalbjährige
Karenzfrist als genügend lange betrachtet. Die Wirtschaft brauche Altbundesräte,
genauso wie die Politik von der Sichtweise von Topmanagern profitieren würde,
kommentierte etwa die NZZ. Eine 56-jährige Frau mit viel Wissen und Erfahrung solle
dieses in ein Unternehmen einbringen dürfen, urteilte die Aargauer Zeitung; eine
«zweite Berufskarriere» müsse möglich sein. Der Tages-Anzeiger bezeichnete den
Entscheid Leuthards hingegen als «irritierend», es fehle der ehemaligen Magistratin

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



«an der nötigen Sensibilität». Auch aus der Politik wurde Kritik laut: Balthasar Glättli
(gp, ZH) dachte im Tages-Anzeiger laut über einen neuerlichen Vorstoss nach und
Barbara Steinemann (svp, ZH) sprach in der gleichen Zeitung von einem «unschönen
Wechsel» und mangelndem «Fingerspitzengefühl». Der Chef der Stadler Rail, der
ehemalige Nationalrat Peter Spuhler, gab im Sonntagsblick zu Protokoll, dass das
Mandat von Doris Leuthard «zum Wohle des Steuerzahlers» sei. Die CHF 90'000
Honorar für das Verwaltungsratsmandat werde von ihrer Bundesratspension abgezogen.
Es sei sinnvoller, wenn Bundesrätinnen und Bundesräte sich für den Werkplatz Schweiz
einsetzen würden, statt einfach ihre Pension zu erhalten. 11

Regierungspolitik

Das Verwaltungsratsmandat, das alt Bundesrat Moritz Leuenberger 2010 bei der
Baufirma Implenia übernommen hatte, beschäftigte im Berichtjahr die Räte. This Jenny
(svp, GL) reichte im Ständerat eine Motion ein, die ehemaligen Bundesratsmitgliedern
bis zu vier Jahren nach ihrem Rücktritt die Übernahme bezahlter Mandate verbieten
wollte. Nach relativ langer Debatte, die gespickt war mit weiteren Vorschlägen, wurde
die Motion per Ordnungsantrag an die staatspolitische Kommission zur Vorprüfung
überwiesen. Die SPK-SR lehnte die Motion allerdings ab, worauf der Motionär sie
zurückzog. Im April sprach sich die SPK-NR für strengere Regeln und für eine
Karenzfrist für die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten aus und empfahl zwei
parlamentarische Initiativen zur Annahme. Im Berichtjahr wurden die Vorstösse noch
nicht im Plenum beraten. Im September erfragte Nationalrat Reimann (svp, SG) die
aktuelle Summe an Rentenzahlungen an ehemalige Bundesräte. Der Bundesrat
antwortete nicht nur mit dem exakten Betrag – rund 2.5. Mio. CHF pro Jahr an 13
ehemalige Magistratinnen und Magistraten bzw. 0.5 Mio. an vier Witwen – sondern
präzisierte, dass das Ruhegehalt reduziert würde, wenn die Rentenzahlungen
zusammen mit einem allfälligen Erwerbseinkommen die Jahresbesoldung eines
amtierenden Bundesrates übersteige. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Übernahme eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
bei der Baufirma Implenia, die zur Amtszeit Leuenbergers einige wichtige
Bundesaufträge erhalten hatte, hatte seit 2010 zu einigen Vorstössen geführt. Die
staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten 2011 zwei parlamentarischen
Initiativen Folge gegeben, die eine Wartefrist für die Übernahme bezahlter Mandate
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte fordern. Der Bundesrat hatte in der
Folge angekündigt, in dieser Frage selber aktiv zu werden. Die Ergänzung seines „Aide-
mémoires“ ging sowohl der SPK-NR als auch der SPK-SR aber zu wenig weit. Die
Beratung der parlamentarischen Initiativen Binder (svp, ZH) und Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) (10.517) wurden deshalb auf 2013 traktandiert. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.02.2012
MARC BÜHLMANN

2011 hatten beide staatpolitischen Kommissionen zwei parlamentarischen Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) Folge gegeben, die eine
Karenzfrist für die Übernahme bezahlter Mandate durch ehemalige Bundesrätinnen
und Bundesräte verlangen. Stein des Anstosses für diese Debatte war die Übernahme
eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) wenige Tage
nach seinem Rücktritt bei der Baufirma Implenia gewesen, die zur Amtszeit
Leuenbergers einige wichtige Bundesaufträge erhalten hatte. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates (SPK-NR) schlug in ihrem Gesetzesentwurf eine
zweijährige Karenzfrist nicht nur für Bundesräte, sondern auch für Topkader der
Bundesverwaltung vor. Der Bundesrat wehrte sich gegen diese Bestimmungen, da sie
schädlich und in einem Milizsystem nicht angebracht seien. Zudem verwies die
Regierung auf das „Aide-mémoire“, das vor Jahresfrist mit dem Passus ergänzt worden
war, dass ehemalige Regierungsmitglieder bei der Annahme von Mandaten die
erforderliche Sorgfalt walten lassen sollen. Dies genügte der grossen Kammer jedoch
nicht uns sie folgte ihrer Kommission mit 99 zu 86 Stimmen bei fünf Enthaltungen.
Dabei zeigten sich insbesondere die SP und die SVP kritisch gegenüber der Regierung,
wohingegen die geschlossenen Parteien der GLP, FDP und BDP sowie die Mehrheit der
CVP-EVP-Fraktion den Entwurf ablehnten. Allerdings verwarf der Nationalrat die Idee
einer Karenzfrist für Verwaltungskader. Die kleine Kammer nahm im Berichtjahr noch
nicht Stellung zum Geschäft. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2013
MARC BÜHLMANN
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In der Frühjahrssession nahm sich der Ständerat dem Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrates an, die aufgrund zweier parlamentarischer Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL), denen 2011 Folge gegeben
worden war, einen Gesetzesentwurf für eine zweijährige Karenzfrist für die Übernahme
von Mandaten durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte vorgelegt hatte. Die
Debatte hatte ihren Anfang in der Übernahme eines Verwaltungsmandates des
ehemaligen Bundesrats Moritz Leuenberger bei der Baufirma Implenia kurz nach
seinem Rücktritt genommen. Dies hatte damals zu einigem Unmut geführt, weil
Implenia seinerzeit auch Bundesaufträge aus dem UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger vorgestanden war. Der Nationalrat hatte den Entwurf 2013 angenommen.
Die SPK des Ständerats empfahl allerdings Nichteintreten. Erstens dämpfe die zeitliche
Distanz emotionale Überreaktionen. Zweitens sehe der Gesetzesentwurf keine
Sanktionen bei Nichteinhaltung vor, was nicht wirklich glaubwürdig sei. Drittens seien
zunehmend junge Politiker in Exekutivämtern, die man nicht zu Sesselklebern machen
wolle. Nach ihrer Amtszeit sei es nicht mehr als normal, dass die junge Elite ihr
politisches Wissen auch der Wirtschaft zur Verfügung stelle. Politische Moral sei nicht
per Gesetz festsetzbar. Die Kommission verwies zudem auf das Aide-Mémoire des
Bundesrates, das Bunderatsmitglieder nach dem Ausscheiden aus der Exekutive zur
Sorgfalt bei der Wahl einer neuen Erwerbstätigkeit ermahnt. Die Ratsminderheit, die
auf Eintreten plädierte, machte vergeblich geltend, dass es hier nicht um einen
Einzelfall gehe, sondern um eine klare Regelung, die zudem nicht von der
ausführenden, sondern von der gesetzgebenden Gewalt bestimmt werden müsse. Eine
solche klare Regel würde zudem auch abtretende Bundesräte vor medialer Polemik
schützen. Mit 31 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die kleine Kammer
allerdings für Nichteintreten. Zurück im Nationalrat wurden noch einmal die zentralen
Argumente für eine Karenzfrist debattiert: Eine solche Regelung sei auch in der
Privatwirtschaft mit dem Konkurrenzverbot nicht unüblich, das öffentliche Interesse an
der Glaubwürdigkeit in die Regierung müsse vorgehen, die Einschränkungen für ein
zurücktretendes Regierungsmitglied seien auch in Anbetracht des Ruhegehaltes von
CHF 200'000 gering und das Ansehen des Bundesrates würde generell gestärkt. Die
grosse Kammer beharrte auf ihrem Entscheid, der mit 101 zu 74 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) gar noch deutlicher ausfiel als noch 2013. Weil aber auch der Ständerat
diskussionslos an seinem Nichteintretensentscheid festhielt, wurde das Anliegen
versenkt. Letztlich setzte sich also das Argument durch, dass man Anstand nicht
verordnen könne und es für gewisse Dinge auch ein politisches Gespür brauche. Zudem
helfe eine gewisse zeitliche Distanz auch, emotionale Überreaktionen zu dämpfen.
Aufgrund eines Einzelfalles seien keine Gesetze zu erlassen. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2014
MARC BÜHLMANN

Die so genannte Lex Leuenberger, eine Karenzfrist für die Übernahme von Mandaten
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte, war zwar in der Zwischenzeit kein
Thema mehr, in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS plauderte der
ehemalige SP-Bundesrat aber aus dem Nähkästchen. Er sei von seiner Partei
fallengelassen und zu seinem Rücktritt gedrängt worden. Tatsächlich war der Ausstieg
Leuenbergers aus der Exekutive 2010, trotz 15-jähriger Amtszeit, ziemlich überraschend
gekommen. Er habe deshalb wohl "etwas zu nervös" Job-Angebote gesucht und das
Implenia-Mandat angenommen. Es war dieser Einsitz im Verwaltungsrat der Baufirma,
der ursächlich war für die Kritik am ehemaligen Infrastrukturminister sowie für die Idee
einer Lex Leuenberger. Er habe das Amt damals auch deshalb übernommen – so
Leuenberger weiter –, um seine Partei ein wenig zu provozieren. Er habe aber rasch
eingesehen, dass das nicht sehr weise gewesen sei und deshalb sein
Verwaltungsratsmandat nach zwei Jahren wieder abgegeben. 16

ANDERES
DATUM: 21.07.2015
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Un mois plus tôt, plus de septante personnes avaient lancé un manifeste pour
l’ouverture de négociations d’adhésion en 2004. Aux côtés d’anciens conseillers
fédéraux (René Felber, Ruth Dreifuss), se trouvaient des personnes issues des milieux
artistiques, scientifiques ou encore économiques. Le texte fustigeait la
« marginalisation rampante » de la Suisse. Cette initiatives était parrainée par le
Nouveau Mouvement Européen Suisse (NOMES). 17

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.11.2003
ROMAIN CLIVAZ

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) beschloss
einstimmig die Lancierung einer Volksinitiative „Für ein flexibles AHV-Alter“, welche
eine Pensionierung ab 62 Altersjahren ohne Rentenkürzung ermöglichen will, wenn eine
Erwerbstätigkeit aufgegeben wird. Möglich soll auch ein schrittweiser Altersrücktritt
sein. Die Delegierten sprachen sich weiter dafür aus, dass bei hohen Einkommen die
Frührente gekürzt werden kann. Grenzwert soll ein Lohn von mehr als dem
Anderthalbfachen des maximalen rentenbildenden AHV-Einkommens sein (dieses
beträgt zur Zeit CHF 116'100). Die vorgezogene Rente könnten auch in Teilzeit
berufstätige Personen und aus der Arbeitslosenversicherung ausgesteuerte
beanspruchen. Ein Antrag der SGB-Frauenkommission, die Frührente nicht an eine
Erwerbstätigkeit zu knüpfen, wurde abgelehnt. Die Mehrkosten sollen durch eine
Erhöhung der Lohnabgaben gedeckt werden. Im Initiativkomitee nahm auch alt
Bundesrätin Dreifuss Einsitz. 18

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.05.2005
MARIANNE BENTELI

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten
der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in
Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 

Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2
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Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 19

Erwerbsersatzordnung (EO)

Im Abstimmungskampf begründeten die Gegner, zu denen auch die SVP-Frauen
Schweiz sowie einige rechtsbürgerliche Abweichler aus der FDP gehörten, ihre
Ablehnung vor allem mit dem ordnungspolitischen Argument, dass kein weiterer Ausbau
des Sozialversicherungssystems mehr erfolgen dürfe. Sie machten geltend, die
Geburtskosten seien durch das KVG abgedeckt, weshalb der über 50-jährige
Verfassungsauftrag zum Mutterschutz erfüllt sei. Kinder seien zudem eine Privatsache;
ihre Polemik gegen die Gesetzesänderung gipfelte denn auch im Begriff der
„Staatskinder“, die es zu verhindern gelte. Zudem bemängelten sie, dass lediglich
erwerbstätige Mütter in den Genuss von Leistungen kämen. Letztere Begründung war
besonders bemerkenswert, da die gleichen Gegner 1999 die Vorlage einer
Mutterschaftsversicherung gerade deshalb bekämpft hatten, weil auch die
nichterwerbstätigen Mütter einbezogen werden sollten. Die Befürworter, mit Ausnahme
der SD und der Lega alle anderen Parteien, machten für ihre Unterstützung den nie
eingelösten Verfassungsauftrag von 1945 geltend sowie Anliegen der Familien- und der
Gleichstellungspolitik. Sie unterstrichen, dass es sich eben gerade nicht um eine neue
Sozialversicherung handle, sondern um die Ausdehnung der bestehenden EO, an
welche die erwerbstätigen Frauen seit jeher Lohnbeiträge bezahlen, in den allermeisten
Fällen ohne je Leistungen daraus zu beziehen. Die Befürworter erhielten prominente
Unterstützung von den drei früheren Bundesrätinnen Dreifuss (sp), Kopp (fdp) und
Metzler (cvp), denen sich über 60 ehemalige Parlamentarierinnen anschlossen.

Uneinheitlich war die Haltung der Wirtschaft, die fünf Jahre zuvor massiv zum Scheitern
einer Mutterschaftsversicherung beigetragen hatte. Der Arbeitgeberverband
anerkannte zwar, dass unter dem Strich die Wirtschaft eher entlastet würde, angesichts
der starken ordnungspolitischen Opposition in seinen Reihen beschloss er aber
Stimmfreigabe. Economiesuisse war mehrheitlich ablehnend eingestellt, wollte sich
aber nicht exponieren und gab die Stimme ebenfalls frei. Der Vorstand des
Gewerbeverbandes, dessen Direktor, Pierre Triponez (fdp, BE), zusammen mit Frauen
aus den anderen Bundesratsparteien die nun vorliegende Lösung initiiert hatte, stellte
sich klar hinter die Vorlage, konnte aber nicht die ganze Basis um sich scharen.

In der Volksabstimmung vom 26. September wurde die Gesetzesänderung mit 55,5%
Ja-Stimmen klar angenommen. Am deutlichsten stimmten die Westschweizer Kantone
Waadt (81,1% Ja), Jura (79,6%), Genf (79,5%) und Neuenburg (74,7%) sowie das Tessin
(66,7%) zu, am schwächsten der Kanton Appenzell Innerrhoden (26,9%), gefolgt von
Schwyz (32,3%) und Glarus (34,2%). Von den 17 Städten mit mehr als 30'000
Einwohnern lehnte einzig Schaffhausen den bezahlten Mutterschaftsurlaub ab, ein
deutliches Zeichen, dass im urbanen Milieu heute die Berufstätigkeit der Frauen eine
Selbstverständlichkeit ist, welche auch die Einstellung zur Frage des Erwerbsersatzes
geprägt hat.

Die Gesetzesänderung wird Mitte 2005 in Kraft treten und stellt grosszügigere
Regelungen wie etwa im Kanton Genf nicht in Frage.

Abstimmung vom 26. September 2004

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'417'159 (55,5%)
Nein: 1'138'580 (44,5%)

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2004
MARIANNE BENTELI
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Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SP, GP, LPS, CSP, EVP, EDU, PdA; SGB, Travail.Suisse, KV Schweiz; SGV,
Gastrosuisse
– Nein: SVP (2*), SD, Lega
– Stimmenthaltung: Economiesuisse, SAGV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20

Krankenversicherung

Einen Tag bevor der Ständerat die Bundesratsvorlage zur Anpassung der Franchisen an
die Kostenentwicklung behandelte, hatte die SP bereits verkündet, dass man, falls
nötig, das Referendum gegen das Gesetz ergreifen werde. Die Franchisenerhöhung sei
inakzeptabel, treffe mit den chronisch Kranken und älteren Menschen die Schwächsten
am stärksten und sei deshalb ein Angriff auf die Solidarität, hatte Barbara Gysi (sp, SG)
erklärt.

Von dieser Referendumsdrohung liess sich der Ständerat aber tags darauf in der
Frühjahrssession 2019 nicht beeindrucken. Den Minderheitsantrag Stöckli (sp, BE) auf
Nichteintreten lehnte er mit 28 zu 13 Stimmen ab und nahm die Vorlage in der Folge
nach einer Präzisierung bezüglich der Bruttokosten in der Gesamtabstimmung mit 26 zu
13 Stimmen (2 Enthaltungen) an. Noch in derselben Session akzeptierte der Nationalrat
die Änderungen stillschweigend, sodass die beiden Räte gut eine Woche später zur
Schlussabstimmung schreiten konnten. 

In der Zwischenzeit hatte sich jedoch die Ausgangslage verändert: Zwei Tage vor der
Schlussabstimmung hatte SVP-Fraktionschef Aeschi (svp, ZG) erklärt, die SVP-Fraktion
werde die Vorlage ablehnen. Man wolle nicht einseitig die Prämienzahlenden belasten,
stattdessen müsse ein Gesamtpaket geschaffen werden, in dem auch die anderen
Akteure wie Krankenkassen oder Ärztinnen und Ärzte ihren Beitrag leisten sollten,
erklärte er. In der Ratsdebatte ergänzte Leo Müller (cvp, LU), auch die CVP unterstütze
dieses Projekt nicht und werde sich der Stimme enthalten, zumal sie sich von Anfang an
für eine umfassende – und keine einseitig die Patientinnen und Patienten belastende –
Revision ausgesprochen habe. Dies führte bei den anderen bürgerlichen Parteien zu
Unverständnis. Lorenz Hess (bdp, BE) nervte sich, dass die Ausgangslage nun plötzlich
anders sei, obwohl sich inhaltlich nichts verändert hatte. Sowohl SVP als auch CVP
hatten die Vorlage in der Wintersession 2018 noch geschlossen befürwortet. Beat Walti
(fdp, ZH) sprach von einem «parlamentarische[n] Trauerspiel» und von einem
«durchschaubare[n] und unglaubwürdige[n] Manöver». Roger Nordmann (sp, VD) warf
der SVP vor, vor den eidgenössischen Wahlen das Referendum der SP gegen das Gesetz
und die Debatte zur Franchisenerhöhung verhindern zu wollen, und Balthasar Glättli
(gp, ZH) warf ein, dass es bereits «wahlkämpfelet», und lobte ironisch die «Pirouetten»,
die die SVP drehe. Dem widersprach Thomas Aeschi heftig. Das verfehlte
Gesundheitssystem sei von der SP entworfen worden und unter der Federführung der
damaligen SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss unter Jubel der FDP und CVP entstanden. Nur
die SVP habe damals schon prophezeit, was passieren werde – und habe Recht
behalten. Die SVP werde nicht Hand bieten für den Versuch, das verrottete System
durch ein paar «Pflästerli» zu heilen. 
Und so kam es, wie die Vertreterinnen und Vertreter der FDP und der BDP befürchtet
hatten: Mit 101 zu 63 Stimmen lehnte eine Allianz aus SP- und Grünen-Fraktion, einer
Mehrheit der SVP-Fraktion sowie einzelnen Mitgliedern der CVP-Fraktion – der
Grossteil der CVP-Fraktion enthielt sich wie angekündigt der Stimme – die Anpassung
der Franchisen an die Kostenentwicklung ab und versenkte die Vorlage. Dass der
Ständerat – und mit ihm alle fünf SVP-Ständeräte – die Vorlage mit 27 zu 14 Stimmen
annahm, war somit gegenstandslos. Auch die Medien werteten den
Meinungsumschwung bei der SVP und der CVP – ähnlich wie zuvor die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier – als «wahltaktisches Manöver»
(Tagesanzeiger). 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) konnte sein hundertjähriges
Bestehen begehen. An den Feierlichkeiten war die Landesregierung durch Bundesrat
Couchepin vertreten. Ruth Dreifuss, die erste jüdische Bundesrätin der Schweiz,
wurde bei dieser Gelegenheit ins Goldene Buch des SIG aufgenommen. 22

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 15.05.2004
MARIANNE BENTELI

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Am Parteitag in Naters bei Brig (VS) forderte der ehemalige SP-Präsident Peter
Bodenmann bei seinem ersten Auftritt an einer nationalen SP-Versammlung seit seinem
Rücktritt vor sieben Jahren eine mutigere Europa-Politik. Nach eingehender Debatte
verabschiedeten die Delegierten ein Positionspapier, das den Bundesrat auffordert,
nach der Inkraftsetzung der Bilateralen II noch in der laufenden Legislaturperiode
Beitrittsverhandlungen mit der EU aufzunehmen; die konkreten Vor- und Nachteile
einer EU-Mitgliedschaft könnten erst nach Abschluss der Verhandlungen beurteilt
werden. In einem Thesenpapier „Umverteilung und Gleichstellung“ billigten die
Sozialdemokraten eine Reihe von Vorschlägen, die von einer Steuerreform über die
Entlastung von Familien, der effektiven Gleichstellung zwischen Mann und Frau bis hin
zur Strukturreform der Altersvorsorge sowie zu Massnahmen gegen die Armut reichten.
Für die Abstimmung vom November gaben die Delegierten mit 297:87 Stimmen die
Nein-Parole zur NFA heraus; es überwogen die Warnungen vor der Gefahr des
Sozialabbaus bei den Behindertenheimen, sollte sich der Bund bei deren Finanzierung
zurückziehen. Diskussionslos stimmte die SP der neuen Finanzordnung zu. Auch beim
Stammzellenforschungsgesetz setzten sich die Befürworter mit 246:101 Stimmen durch;
die Geschäftsleitung hatte aus Respekt gegenüber persönlichen ethischen
Werthaltungen für Stimmfreigabe plädiert, doch zeigte der Appell an die Verantwortung
der Politik von Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss, in deren Amtszeit die Vorlage erarbeitet
worden war, Wirkung. 23

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 25.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Eine Debatte innerhalb der Bundeshausfraktion löste das Verwaltungsratsmandat von
Ex-Bundesrat Moritz Leuenberger der Baufirma Implenia aus. Als Verkehrsminister
hatte Leuenberger die NEAT zu betreuen, an deren Erstellung die Implenia
massgeblichen Anteil hatte. Während dem Ex-Magistraten auf der einen Seite
mangelndes Fingerspitzengefühl, mangelnde Sensibilität und sogar Unanständigkeit
vorgeworfen wurde, wollte sich die andere Seite nicht in die persönlichen
Angelegenheiten des Ex-Ministers einmischen. Die Fraktion beschloss schliesslich
Leuenberger zu rügen und ihn zu einem Verzicht aufzufordern. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 10.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die SP feierte im Berichtjahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die ersten kantonalen
sozialdemokratischen Parteien waren bereits um 1850 gegründet worden, 1888 wurde
die Landespartei aus der Taufe gehoben. Nach dem Aufruf zum Generalstreik 1918, dem
Erfolg mit der Proporzinitiative 1919 und der Abspaltung der Kommunistischen Partei
1921 wurde die SP stärkste Fraktion im Nationalrat und erhielt 1943 erstmals einen
Bundesratssitz, der von Ernst Nobs besetzt wurde. Nach einer kurzen Phase der
Opposition von 1953 bis 1959 erlangte die SP die bis heute anhaltende Doppelbesetzung
in der Regierung. Mit einem Fest Ende August in Bern begingen die Genossen das
Jubiläum. Zahlreiche frühere und aktuelle Parteigrössen wie Ruth Dreifuss, Moritz
Leuenberger, Helmut Hubacher oder die amtierenden Bundesräte Simonetta
Sommaruga und Alain Berset feierten den Geburtstag der Sozialdemokratischen Partei.
In einer Würdigung der NZZ war von drei Phasen die Rede: Die ersten 50 Jahre rang die
SP um politischen Einfluss, in den zweiten 50 Jahren wurde dank der Sozialdemokraten
der Sozialstaat ausgebaut und die letzten 25 Jahre hätten der Partei der Verteidigung
der sozialstaatlichen Errungenschaften gedient. Mit einem opulenten Bildband wurde
das Jubiläum abgerundet. 25

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.09.2013
MARC BÜHLMANN
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